
Anrechnung von Quellen-
steuern bei Fondsanteilen

Rückforderung und Anrechnung von ausländischen 
Quellensteuern bei Privatanlegern
Vermögenserträge (z.B. Zinsen und Dividenden) unterliegen in 
den meisten Staaten einer Quellensteuer. Liechtenstein hat 
mit mittlerweile 24 Staaten Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen, welche es erlauben, die Quellensteuern vom 
anderen Staat ganz oder teilweise zurückzufordern. Jener Teil 
der Quellensteuern, welcher nicht vom anderen Staat zurück-
gefordert werden kann, kann in Liechtenstein in der Regel auf 
die Erwerbssteuer angerechnet werden, sofern gewisse Vor-
aussetzungen erfüllt sind. 

Zum einen kann die verbleibende Quellensteuer in Liechten-
stein nur angerechnet werden, wenn Liechtenstein mit dem 

anderen Staat über ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
verfügt oder der andere Staat Gegenrecht gewährt. Die nach-
folgende Abbildung gibt einen Überblick betreffend den abge-
schlossenen Doppelbesteuerungsabkommen und das Datum, 
seit welchem sie anwendbar sind: 

Partnerstaat DBA anwendbar seit

Andorra 01.01.2017

Bahrain Noch nicht anwendbar

Deutschland 01.01.2013

Georgien 01.01.2017

Guernsey 01.01.2016

Natürliche Personen mit steuerlicher Ansässigkeit in Liechtenstein können ausländische 
Quellensteuern auf Vermögenserträgen (z.B. Zinsen oder Dividenden) in Liechtenstein an-
rechnen lassen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bei Investitionen in Fonds war 
dies aufgrund der Praxis der Steuerverwaltung bis anhin nicht möglich. Der Verwaltungs-
gerichtshof (VGH) hat diese Praxis in einer kürzlich ergangenen Entscheidung nun aber 
geändert. Somit stellt sich für Privatanleger die Frage, wie sie sicherstellen können, dass 
Quellensteuern in Zusammenhang mit Fonds angerechnet werden können. Für die Fonds 
auf der anderen Seite zieht dies unter Umständen höhere Anforderungen an ihr Reporting 
nach sich.



Partnerstaat DBA anwendbar seit

Hongkong 01.01.2012

Island 01.01.2017

Italien Noch nicht anwendbar

Jersey 01.01.2019

Litauen 01.01.2021

Luxemburg 01.01.2011

Malta 01.01.2015

Monaco 01.01.2018

Niederlande 01.01.2022

Österreich 01.01.1969

Rumänien Noch nicht anwendbar

San Marino 01.01.2012

Schweiz 01.01.2017

Singapur 01.01.2015

Tschechien 01.01.2016

Ungarn 01.01.2016

Uruguay 01.01.2013

Vereinigte Arabische Emirate 01.01.2018

Vereinigtes Königreich 01.01.2013
 
(Quelle: Liechtensteinische Steuerverwaltung, Stand: 22.06.2021)

 
Zum anderen wird eine Anrechnung in Liechtenstein nur ge-
währt, wenn die Vermögens- und Erwerbssteuer in Bezug auf 
die entsprechenden Vermögenswerte in Liechtenstein entrich-
tet wurde. Somit kann z.B. die Quellensteuer auf eine Divi-
dende dann angerechnet werden, wenn die Vermögenssteuer 
(in Form des Sollertrags) auf die entsprechende Aktie abge-
führt wurde. Eine Anrechnung ist ausgeschlossen für Perso-
nen, welche nach dem Aufwand besteuert werden und für 
Bagatellbeträge (d.h. nicht rückforderbare Quellensteuern 
von weniger als insgesamt CHF 50 pro Steuerjahr). Die bishe-
rige Praxis der Steuerverwaltung schränkte die Anrechenbar-
keit der verbleibenden Quellensteuer weiter ein.

Restriktive Praxis der Steuerverwaltung bei Umschich-
tungen im Portfolio
Die Anrechenbarkeit der Quellensteuer wurde beispielsweise 
regelmässig verweigert, wenn der Vermögensgegenstand per 
1.1. des Steuerjahres noch nicht im Eigentum des Steuerpflich-
tigen war. Dies ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn 
Positionen innerhalb eines Portfolios umgeschichtet werden. 
Dieser Fall soll anhand eines vereinfachten Beispiels veran-
schaulicht werden: 

Aktie A (CH) Aktie B (CH)

2020
Bestand Portfolio per 
01.01.2020

CHF 10’000 CHF 0

Umschichtung 20.01.2020 CHF 0 CHF 10’000

Bruttodividende (Fälligkeit 
12.05.2020)

-- CHF 400

Quellensteuer CH -- -CHF 140

2021
Zu versteuernder Sollertrag CHF 400 CHF 0

Rückforderung Quellen-
steuer CH (20%)

-- CHF 80

Verbleibende Quellen-
steuer CH

-- CHF 60

Anrechenbare Quellen-
steuer in FL

-- CHF 0

Eine solch strenge Auslegung des Erfordernisses, dass die Ver-
mögens- und Erwerbssteuer auf den «entsprechenden» Ver-
mögensgegenstand entrichtet werden musste in 
Zusammenhang mit der Besonderheit, dass der relevante 
Stichtag für die Vermögenssteuer jeweils der 1. Januar des 
Steuerjahres ist, führt in vielen Fällen zu einer Versagung der 
Quellensteueranrechnung. Will man dies vermeiden, muss da-
rauf geachtet werden, Umschichtungen jeweils nach dem Aus-
schüttungsstichtag vorzunehmen. Dies mag zwar aus 
steuerlicher Sicht sinnvoll sein, schränkt jedoch die Anlage-
möglichkeiten der Steuerpflichtigen stark ein.



Restriktive Praxis der Steuerverwaltung bei  
Fondsanteilen
Eine weitere Einschränkung gab es bis zum Urteil des VGH 
auch in Hinblick auf Investitionen in Fonds durch private Anle-
ger. Bei einem Fonds werden die Gelder einer Vielzahl von An-
legern gebündelt und gemeinsam gemäss einer vorab 
definierten Investmentstrategie in Wertpapiere oder andere 
Vermögensgegenstände investiert. Für den einzelnen Anleger 
besteht dabei einer der wesentlichen Vorteile darin, dass ein 
Fonds seine Anlagen breiter streuen kann und dadurch das Ri-
siko minimiert werden kann. Der Anleger erwirbt anstatt einzel-
ner Wertpapiere einen Fondsanteil, welcher die kleinste 
Einheit des Fondsvermögens darstellt. Der Fondsanteil spie-
gelt somit einen Bruchteil aller Investitionen des Fonds wider 
und der Anleger kann dadurch an der Wertentwicklung aller 
durch den Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände teilha-
ben.

Aus der Sicht des Fonds handelt es sich beim Geld der Anle-
ger um ein sogenanntes Sondervermögen, welches nicht der 
Fondsgesellschaft gehört. Unter anderem aus diesem Grund 
sind die Erträge aus dem verwalteten Vermögen von Fondsge-
sellschaften (nach dem UCITSG, AIFMG, IUG oder vergleich-
baren ausländischen Gesetzen) in Liechtenstein von der 
Ertragssteuer befreit.

Investieren juristische Personen (z.B. Aktiengesellschaften) in 
Fondsanteile, werden diese steuerlich transparent behandelt. 
Dadurch werden der juristischen Person die Investitionen des 
Fonds für Steuerzwecke anteilig zugerechnet und die Besteue-
rung erfolgt analog zu einer Direktinvestition.

Bei natürlichen Personen ist dies jedoch nicht der Fall. Sie de-
klarieren in ihrer Steuererklärung den Verkehrswert ihrer 
Fondsanteile und entrichten die Erwerbssteuer auf den Soller-
trag ihres Vermögens (aktuell 4%; besteuert zum jeweiligen 
Steuersatz des Steuerpflichtigen). Die Ausschüttungen aus 
dem Fonds sind von der Vermögens- und Erwerbssteuer be-
freit, da der Sollertrag auf dem Verkehrswert des Fondsanteils 
bereits versteuert wurde.

Im Ausland unterliegen Vermögenserträge wie z.B. Zinsen und 
Dividenden regelmässig einer Quellensteuer. Bei einer Direkt-
investition kann der Anleger die bezahlte Quellensteuer meis-
tens direkt vom Quellenstaat zurückfordern und sich evtl. 
verbleibende Quellensteuern in Liechtenstein auf seine inlän-
dische Steuer anrechnen lassen. Bei Investitionen über einen 
Fonds richtet sich die Frage, wer die Quellensteuern zurück-
fordern kann, nach dem jeweiligen geltenden DBA. Im DBA mit 
Deutschland ist explizit geregelt, dass liechtensteinische 
Fonds selbst als abkommensberechtigt gelten und somit auch 
selbst die Quellensteuer zurückfordern können. Im Gegensatz 
dazu ist beispielsweise im DBA mit der Schweiz vorgesehen, 
dass jeder einzelne Fondsinvestor seine anteilige Quellen-
steuer von der Schweiz zurückfordern muss.

Die Steuerverwaltung verweigerte natürlichen Personen bis 
anhin die Anrechnung der Quellensteuern, welche der Fonds 
auf seine Investitionen bezahlt hatte und welche nicht zurück-
gefordert werden konnten. Bei reinen Aktienfonds konnten 
somit üblicherweise 15% aller Dividenden, welche vom Fonds 
vereinnahmt wurden, nicht zurückgefordert und auch nicht 
angerechnet werden. Bei einer Direktinvestition wäre dies 
nicht der Fall gewesen, d.h. die Performance nach Steuern 
wäre in diesem Fall um 15 Prozentpunkte höher ausgefallen. 
Gegen diese Ungleichbehandlung wehrte sich ein Steuer-
pflichtiger und zog bis vor den VGH, welcher ihm am 
05.10.2021 Recht gab.
  
Entscheidung des VGH: Anrechnung muss bei Fondsan-
teilen gewährt werden
Der VGH hielt in seiner Entscheidung fest, dass die Anrech-
nung von Quellensteuern auch dann gewährt werden muss, 
wenn eine Privatperson in einen Fonds investiert und die In-
vestitionen des Fonds mit Quellensteuern belastet sind. 
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass eine Nichtgewährung 
der Anrechnung zu einer Ungleichbehandlung sowohl zwi-
schen Privatpersonen und juristischen Personen als auch zwi-
schen der Anlage über einen Fonds und der Direktanlage 
führen würde. Durch die von der Steuerverwaltung vertretene 
Rechtsansicht ergebe sich eine faktische Doppelbelastung, 
welche dem Willen des Gesetzgebers widerspreche.
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Das Urteil des VGH stellt unmissverständlich klar, dass 
die Vorgehensweise der Steuerverwaltung zu einer 
ungerechtfertigten Doppelbelastung von Privatpersonen führt, 
welche in Fonds investieren. Es ist davon auszugehen, dass die 
Steuerverwaltung ihre Praxis sowie Merkblätter diesbezüglich 
anpassen wird. Wann dieser Schritt erfolgen wird ist unklar 
und wurde noch nicht kommuniziert.  

Die Anrechnung von ausländischen Quellensteuern wird nicht 
automatisch gewährt, sondern muss vom Steuerpflichtigen 
beantragt werden. Der Antrag auf Anrechnung der 
Quellensteuer kann drei Jahre rückwirkend gestellt werden. 
Somit kann bis zum 31.12.2021 noch der Antrag auf 
Anrechnung der Quellensteuern der Jahre 2018 bis 2020 
gestellt werden.

Mit dem Antrag muss auch die entsprechende Dokumentation 
über die vom Fonds bezahlte und nicht rückforderbare 
Quellensteuer bei der Steuerverwaltung eingereicht werden. 
Daher ist es empfehlenswert, zeitnah auf den Fondsanbieter 
zuzugehen und die notwendige Dokumentation anzufordern.
Es bleibt abzuwarten, ob die Steuerverwaltung ihre restriktive 
Praxis auch in Bezug auf Umschichtungen im Depot anpassen 
wird resp. muss.
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